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Betreff: 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass  
hier: Verkaufsoffene Sonntage im Jahre 2006 
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Sachdarstellung: 
 
Durch das Gesetz über den Ladenschluss in der Neufassung vom 02.06.2003 wird in § 3 
definiert, dass vom Grundsatz her Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geschlossen 
sein müssen. Allerdings gibt es zu diesem Grundsatz auch eine Ausnahmeregelung, welche 
in § 14 LadenschlussG formuliert ist. Danach dürfen abweichend von der Vorschrift des § 3 
Nr. 1 LadenschlussG Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen an  jährlich höchstens 4 Sonn- und Feiertagen geöffnet sein, wobei diese 
Tage durch die Landesregierung, bzw. den von ihnen bestimmten Stellen durch 
Rechtsverordnung freigegeben werden. Nach § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits- und techn. Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 
und den Nrn. 4.6.5 und 4.6.7 der Anlage der ZustVO ArbtG ist die Ermächtigung  zur 
Freigabe der vier verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage nach § 14 Abs. 1 des LadenschlussG 
den Gemeinden als örtl. Ordnungsbehörden übertragen worden. 
 
In den vergangenen Jahren sind die Impulse zur Genehmigung eines verkaufsoffenen 
Sonntages durch Einzelanträge der entsprechenden Veranstalter gesetzt worden (2005 für 
die Bergkamener Wirtschaftsschau durch den Veranstalter Bodo Maschke und für das 
Herbstfest der Nordberg Werbegemeinschaft durch die Nordberg Werbegemeinschaft) und 
es wurden dazu jeweils die entsprechenden Rechtsverordnungen durch den Rat der Stadt 
Bergkamen erlassen. 
 
Um nunmehr sowohl den Veranstaltern dieser Festivitäten, den Gewerbetreibenden 
innerhalb des Stadtgebietes Bergkamen und den Bürgern Bergkamens, bzw. den Besuchern 
dieser Veranstaltungen mehr Planungssicherheit hinsichtlich der Termine und der 
entsprechenden Organisation zu geben beabsichtigt die Stadtverwaltung Bergkamen, die 
vier zulässigen verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2006 nicht mehr getrennt sondern in 
einer einzigen Rechtsverordnung, gültig für das gesamte Stadtgebiet, festzusetzen. 
 
Dabei handelt es sich um die folgenden Termine: 
 
1. 07.05.2006 

Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Bergkamener Wirtschaftsschau  
vom 05.05. bis zum 07.05.2006 
 

2. 04.06.2006 
Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen des Hafenfestes der Stadt Bergkamen 
vom 03.06. bis zum 05.06.2006 
 

3. 20.08.2006 
Verkaufsoffener Sonntag am „Tag der offenen Tür der Stadt Bergkamen“ 
 

4. 08.10.2006 
Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der traditionellen Herbstkirmes der Stadt 
Bergkamen 
 
 

Auf Grund der eingangs aufgeführten Rechtsgrundlagen ist der Rat der Stadt Bergkamen 
ermächtigt, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 
 
Voraussetzungen für die Freigabe eines oder mehrerer verkaufsoffener Sonntage ist die 
Festsetzung einer Veranstaltung, die die Voraussetzungen der § 64 bis 68 Gewerbeordnung 
(GewO) erfüllt, an die dann der verkaufsoffene Sonntag geknüpft ist. Das heißt, es muss sich 
um eine Veranstaltung in Form einer Messe, Ausstellung, Verkaufsveranstaltung, eines 
Großmarktes, Spezial- oder Jahrmarktes handeln.  
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Die aufgeführten Veranstaltungen werden von Seiten des Bürgerbüros/ Sachgebiet 
Ordnungsangelegenheiten als Jahrmarkt festgesetzt. 
 
Eine örtl. Begrenzung der Offenhaltung auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige, wie es 
nach § 14 Abs. 2 Ladenschlussgesetz möglich wäre, wird nicht erfolgen, d. h. die 
Rechtsverordnung wird Gültigkeit für den gesamten Bereich der Stadt Bergkamen haben. 
 
Gem. Artikel 3 Ziff. 5 des Runderlasses des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Stadtentwicklung, Kultur und Sport vom 09.08.1999 zur Ausführung des Gesetzes über den 
Ladenschluss sind vor Erlass einer Rechtsverordnung über das Offenhalten aus 
besonderem Anlass die örtl. zuständigen Gliederungen der betroffenen Gewerkschaften, der 
Einzelhandelsverbände und der Kirche (Sozialpartner) zu hören. 
 
Auf Grund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wurde parallel zu den schriftlichen 
Anfragen an die zu beteiligenden Stellen, mit der jeweiligen Stelle ein Telefonat geführt, um 
auf die Zeitproblematik hinzuweisen und so ggf. eine Beschleunigung hinsichtlich der 
Abgabe der Antwort dieser Stellen zu erreichen. 
Angeschrieben wurden: 
 
• IHK Dortmund 
• Einzelhandelsverband Westfalen-Mitte e. V. 
• Gewerkschaft verdi 
• DGB Ortskartell Bergkamen 
• Friedenskirchengemeinde Bergkamen 
• Kath. Kirchengemeinde Pfarramt Sankt Elisabeth 
• Kath. Kirchengemeinde, Oberaden 
• Ev. Kirchengemeinde, Oberaden 
• Ev. Kirchengemeinde, Rünthe 
• Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu, Rünthe 
• Kath. Kirchengemeinde Weddinghofen 

 
Die positiven Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, der kath. 
Kirchengemeinde Pfarramt Sankt Elisabeth, der ev. Friedenskirchengemeinde Bergkamen 
und des Einzelhandelsverbandes Westfalen-Mitte e. V. sind ebenso als Anlage dieser 
Vorlage beigefügt, wie die negative Stellungnahme der vereinten Dienstleistungsgewerk- 
schaft verdi. 
Die Einverständnis der kath. Kirchengemeinden Sankt Barbara in Oberaden und Sankt 
Michael in Weddinghofen wurde telefonisch mitgeteilt. 
Die fehlenden Stellungnahmen des DGB Ortskartells Bergkamen, der ev. Kirchengemeinden 
in Oberaden und in Rünthe sowie der kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu in Rünthe werden, 
sofern sie bis zum Sitzungstermin der Verwaltung zugehen, als Anlage zur Drucksache-Nr. 
9/465-00 nachgereicht. 
 
Die Form der Verordnung richtet sich nach der Musterverordnung, veröffentlicht im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen am 07.09.1999. 
 
Nach Bewertung der bisher vorliegenden Stellungnahmen der Sozialpartner schlägt die 
Verwaltung dem Rat der Stadt Bergkamen vor, die als Anlage 1 beigefügte 
Ordnungsbehördliche Verordnung zu erlassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügte 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass zu erlassen. 
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Anlage 6: zu Drucksache-Nr. 9/465-00 
 
 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderen Anlass 
 
Auf Grund des § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss in der Fassung der Bekanntmach- 
ung vom 02.06.2003 (Bundesgesetzblatt I, S. 744), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 07.07.2005 (Bundesgesetzblatt I, S. 1954), in Verbindung mit der laufenden 
Nummer 4.5.4 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Arbeits- und techn. Gefahrenschutzes vom 25.01.00 (GV NRW 200, S. 54), zuletzt geändert 
durch Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Arbeits- und techn. Gefahrenschutzes vom 30.11.2004 (GV NRW, S. 747) wird 
verordnet: 
 
 

§ 1 
 

Auf Grund der im Jahre 2006 festzusetzenden Jahrmärkte dürfen Verkaufsstellen im Stadt- 
gebiet von Bergkamen an folgenden Sonntagen, jeweils in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr, 
geöffnet sein: 
 
• Sonntag, 07.05.2006 

(Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Bergkamener Wirtschaftsschau 
vom 05. bis 07.05.2006) 
 

• Sonntag, 04.06.2006 
(Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen des Hafenfestes vom 03. bis 05.06.2006) 
 

• Sonntag, 20.08.2006 
(Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen des „Tages der offenen Tür der Stadt 
Bergkamen“) 
 

• Sonntag, 08.10.2006 
(Verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Bergkamener Herbstkirmes 2006) 
 

 
 

§ 2 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 
Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offenhält, oder in 
diesen Geschäftszeiten andere, als die zugelassenen Waren verkauft. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes über den Ladenschluss mit einer 

Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden. 
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§ 3 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage Ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Bergkamen, 
 
 
 
 
Stadt Bergkamen als örtl. Ordnungsbehörde 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
S c h ä f e r 
 
 
 
 


